
 

 

 

Beschluss der Mindestlohnkommission nach § 9 MiLoG 

 

Beschluss  

Die Mindestlohnkommission hat in ihrer Sitzung vom 30. Juni 2020 einstimmig beschlossen, den 
gesetzlichen Mindestlohn in folgenden Stufen zu erhöhen: 

 

Zum 01.01.2021    9,50 Euro 

Zum 01.07.2021    9,60 Euro 

Zum 01.01.2022    9,82 Euro 

Zum 01.07.2022    10,45 Euro, 

jeweils brutto je Zeitstunde. 

 

Begründung 

Die Mindestlohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, welche Höhe des 
Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen 
sowie Beschäftigung nicht zu gefährden. Bei der Festsetzung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 
orientiert sie sich nachlaufend an der Tarifentwicklung. Die vorliegenden Erkenntnisse zu den 
Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die im Mindestlohngesetz genannten Kriterien hat 
die Kommission im Rahmen ihres Dritten Berichts an die Bundesregierung, der gemeinsam mit 
diesem Beschluss veröffentlicht wird, umfassend dokumentiert. 

Die Beschlussfassung fällt in diesem Jahr in eine Zeit großer Unsicherheit angesichts der Corona-
Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen. Für das Gesamtjahr 2020 wird gesamtwirtschaftlich 
eine deutliche Rezession erwartet, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen 
gibt. Für das Jahr 2021 gehen die aktuellen Prognosen von einer wirtschaftlichen Erholung aus. Ab 
2022 ist eine Rückkehr auf das Niveau des Bruttoinlandsprodukts von vor der Pandemie zu erwarten.  

Die Anpassung lässt laufende Tarifverträge im Wesentlichen unberührt. Durch die frühzeitige 
Ankündigung der einzelnen Anpassungsstufen bis ins Jahr 2022 haben die Tarifvertragsparteien 
zudem die Möglichkeit, die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns bei der Fortentwicklung ihrer 
Tarifverträge zu berücksichtigen.  

Die vorliegenden wissenschaftlichen Evaluationsstudien kommen für die Mindestlohneinführung zu 
dem Ergebnis, dass es bislang nur geringe negative Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf 
die Beschäftigung gab. Diese betrafen unmittelbar nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im 
Jahr 2015 vorrangig die ausschließlich geringfügige Beschäftigung („Minijobs“). Die nachfolgenden 
Erhöhungen des Mindestlohns hatten keine statistisch messbaren Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Die nun beschlossene vierstufige Erhöhung des Mindestlohns dient dazu, die 



Lohnkostensteigerungen für die betroffenen Betriebe vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Krise tragfähig zu verteilen. 

Der heutige Beschluss zur Erhöhung des Mindestlohns soll zu fairen und funktionierenden 
Wettbewerbsbedingungen beitragen, indem er einem Verdrängungswettbewerb durch niedrigste 
Arbeitsentgelte entgegenwirkt. Für Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Löhnen 
auf Mindestlohnniveau beschäftigen, bedeutet ein höherer gesetzlicher Mindestlohn steigende Lohn- 
und damit Produktionskosten. Die vorliegenden Evaluationsergebnisse zeigen, dass es den Betrieben 
ganz überwiegend gelungen ist, sich an das höhere Lohnkostenniveau anzupassen und keine 
grundsätzlich nachteiligen Wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Wettbewerbssituation zu 
beobachten sind.  

Für die Orientierung an der nachlaufenden Tarifentwicklung stützt sich die Mindestlohnkommission 
auf den Tarifindex des Statistischen Bundesamts. Konkret werden entsprechend der Definition des 
gesetzlichen Mindestlohns als Stundenlohn die tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen 
als Basis herangezogen.  

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie der 
Erkenntnisse zur Beschäftigungs- und Wettbewerbssituation hält es die Mindestlohnkommission im 
Rahmen einer Gesamtabwägung für vertretbar, den Mindestlohn in diesen Stufen und in diesem 
Umfang zu erhöhen, um den Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirksam zu 
verbessern. 

Einzelne Gesichtspunkte wurden in der Kommission unterschiedlich diskutiert und bewertet. Im 
Ergebnis hält die Kommission die beschlossene stufenweise Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohns im Rahmen der im Gesetz vorgeschriebenen Gesamtabwägung für angemessen. Bei 
künftigen Entscheidungen wird die Kommission erneut prüfen, welche Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns im Rahmen der Gesamtabwägung mit Blick auf die im Mindestlohngesetz genannten 
Kriterien tragfähig ist. 

Die Mindestlohnkommission hat die Möglichkeit zur Durchführung einer Anhörung nach § 10 Abs. 3 
MiLoG genutzt. Die Stellungnahmen sind in einem Ergänzungsband zum Dritten Bericht der 
Mindestlohnkommission enthalten. 

 

Berlin, 30. Juni 2020 

 

 


